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Vor dem Umbau grenzte der Radweg unmittelbar an die Fahrbahn. Der Lichtsignalmast stand 
in Fahrtrichtung rechts des Radwegs. Der Radweg war Teil der Signalisierung und eine 
Haltlinie für den Radfahrer entsprechend markiert.

Jetzt bieten die Aufstellflächen dem Fußgänger einen geschützten Bereich, von dem aus
er die Freigabe anfordern und auf dem er nach der Fahrbahnquerung ankommen kann.  
Grundsätzlich dienen Fußgängerschutzanlagen den Fußgängern zum sicheren Queren von 
Fahrbahnen, nicht zwingend auch von Radwegen. Hier ist der Radweg aus der Signalisierung 
herausgenommen - daran erkennbar, dass

 eine Verlängerung der Furt über den Radweg weder baulich, noch durch Markierung 
gekennzeichnet ist,

 insbesondere auch keine Haltlinie auf dem Radweg ist und
 der Lichtsignalmast links des Radwegs steht. (Tatsächlich wären für eine gesicherte 

Querung des Radwegs Signal und Drücker rechts des Radwegs zu wiederholen.)

Da die Fußgängerfurt an der Aufstellfläche endet, kreuzen sich Furt und Radweg nicht 
(vergleiche 1). Der Radfahrer muss nicht grundsätzlich halten, vielmehr sind Fußgänger und 
Radfahrer hier zur Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme verpflichtet (§ 1 StVO). 
Insbesondere im Haltestellenbereich dürfen Radfahrer gemäß § 20 Absatz 2 StVO ein- und 
aussteigende Fahrgäste nicht behindern und müssen, wenn nötig, warten.

Aufgrund der geltenden Signalisierung können wir Ihrem Antrag nicht entsprechen, möchten 
jedoch die gegenseitige Aufmerksamkeit von Radfahrern und Fußgängern verbessern. 
Zusätzlich zur bestehenden Beschilderung des Knotens mit dem Gefahrenzeichen 136 
„Kinder“ mit Zusatzzeichen 1012-50 „Schule“ möchten wir Markierungen auf den Radwegen 
aufbringen. Sie sind im Lageplan (Abbildung 1) rot umrandet.
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Abbildung 1: Lageplan der FSA Putzbrunner Str. / Europaschule

Die Änderung ist bereits veranlasst, die Umsetzung kann sich witterungsbedingt allerdings 
verzögern. Wir bitten Sie da noch um etwas Geduld.

Mit freundlichen Grüßen
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1) In der Verordnung zur Neufassung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 26.07.2012 heißt 
es in der Begründung zu § 37 Absatz 2 Nummer 6: „… Befindet sich die Radverkehrsführung 
neben der Fahrbahn einer Einmündung oder am kurzen Arm der T-Kreuzung, sind die für den 
Fahrverkehr geltenden Lichtzeichen nicht zu beachten, auch wenn in dem Bereich keine 
besonderen Lichtzeichen für Radfahrer oder Fußgänger […] vorhanden sind, wenn Radfahrer 
weder den Fahr- noch den Fußgängerverkehr kreuzen.“




